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2 Im Dezember 2013 hat 
die neue Verwaltungs-
vorschrift Kindertages-
pflege des Kultusminis-
teriums vom 12. Dezem- 
ber 2013, Az.: 31-6930.181 
die bisher gültige Ver-
waltungsvorschrift Kin-
dertagespflege des So-
zialministeriums ersetzt. 
2012 ging die Zuständig-
keit für die Kindertages-
pflege vom Sozialminis-
terium auf das Kultus- 
ministerium über. 

Die Kindertagespflege hat in Baden-Württem-
berg schon seit vielen Jahren ihren festen 
Platz im Bereich der Kindertagesbetreuung. 
Sie ist als familiennahe und flexible Betreu-
ungsform von Kindern neben der Kinderbe-
treuung in Kindertageseinrichtungen eine 
wichtige Säule der Betreuungsangebote für 
Kinder im Land. Kindertagespflege wird von 
Eltern vor allem wegen des familiären Rahmens 
der Betreuung, der individuellen Förderung der 
Kinder in einer kleinen Gruppe mit überschau-
baren Strukturen und Abläufen und der Flexi-
bilität der Betreuungszeiten geschätzt.1

Insbesondere beim Ausbau der Betreuungs-
angebote für Kinder unter 3 Jahren kommt 
der Kindertagespflege dabei besondere Be-
deutung zu. Der Landesverband der Tages-
mütter-Vereine Baden-Württemberg e.V. hat 
mit finanzieller Unterstützung des Landes ein 
nahezu flächendeckendes Netz von örtlichen 
oder auf Kreisebene tätigen Tageselternver-
einen aufgebaut. Wodurch zeichnen sich die 
Tagespflegepersonen in Baden-Württemberg 
aus und inwieweit hat sich Kindertagespflege 
zu einem eigenständigen Berufsfeld entwickelt? 
Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen 
werden.

Der rechtliche Rahmen für eine Tätigkeit 
in der Kindertagespflege …

… durch das SGB VIII …
Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 Achtes Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) wird Kindertagespflege von 
einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem 
Haushalt oder im Haushalt des Personensorge-
berechtigten geleistet. Landesrecht kann aller-
dings regeln, dass Kindertagespflege in ande-
ren geeigneten Räumen geleistet wird. Dies 
sieht in Baden-Württemberg die Verwaltungs-
vorschrift des Kultusministeriums2 zur Kinder-
tagespflege (VwV Kindertagespflege) auch vor.

Wie die Kindertageseinrichtungen soll auch die 
Kindertagespflege nach § 22 Abs. 2 SGB VIII 
die Entwicklung des Kindes zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung 

in der Familie unterstützen und ergänzen und 
den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und 
Kindererziehung besser miteinander vereinba-
ren zu können. Der Förderungsauftrag umfasst 
nach § 22 Abs. 3 SGB VIII Erziehung, Bildung 
und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf 
die soziale, emotionale, körperliche und geis-
tige Entwicklung des Kindes. Er schließt die 
Vermittlung orientierender Werte und Regeln 
ein. Die Förderung soll sich am Alter und Ent-
wicklungsstand, den sprachlichen und sons-
tigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie 
den Interessen und Bedürfnissen des einzel-
nen Kindes orientieren und seine ethnische 
Herkunft berücksichtigen.

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst 
gemäß § 23 SGB VIII die Vermittlung des Kin-
des zu einer geeigneten Tagespflegeperson, 
deren fachliche Beratung, Begleitung und wei-
tere Qualifizierung sowie die Gewährung einer 
laufenden Geldleistung an die Tagespflege-
person. Die laufende Geldleistung soll dabei 
die Erstattung 

 � angemessener Kosten, die der Tagespflege-
person für den Sachaufwand entstehen, 

 � einen Betrag zur Anerkennung ihrer 
Förderungsleistung, 

 � die Erstattung nachgewiesener Aufwendun-
gen für Beiträge zu einer Unfallversicherung 

 � sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alters sicherung, Krankenversicherung und 
Pflegeversicherung der Tagespflegeperson 

berücksichtigen.

… und die Verwaltungsvorschrift 
Kindertagespflege 
Mit der VwV Kindertagespflege ist die Ausge-
staltung der Kindertagespflege und die Struk-
turförderung in der Kindertagespflege detail-
liert für das Land geregelt. Danach umfasst 
Kindertagespflege die Betreuung und Förde-
rung von Kindern durch geeignete Tagespflege-
personen nach § 1 Abs. 7 des Kindertagesbe-

Tagesmütter und Tagesväter 
in Baden-Württemberg
Kindertagespflege auf dem Weg zu einem eigenständigen Berufsbild?
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Tagespflegepersonen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 und 2013S1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 20 14

Anzahl

Esslingen (LKR)

Rems-Murr-Kreis (LKR)

Konstanz (LKR)

Ludwigsburg (LKR)

Reutlingen (LKR)

Ortenaukreis (LKR)

Stuttgart (SKR)

Mannheim (SKR)

Rhein-Neckar-Kreis (LKR)

Karlsruhe (LKR)

Böblingen (LKR)

Karlsruhe (SKR)

Tübingen (LKR)

Heilbronn (LKR)

Lörrach (LKR)

Freiburg im Breisgau (SKR)

Ostalbkreis (LKR)

Breisgau-Hochschwarzwald (LKR)

Hohenlohekreis (LKR)

Ravensburg (LKR)

Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR)

Biberach (LKR)

Emmendingen (LKR)

Bodenseekreis (LKR)

Göppingen (LKR)

Zollernalbkreis (LKR)

Waldshut (LKR)

Rottweil (LKR)

Freudenstadt (LKR)

Heidenheim (LKR)

Enzkreis (LKR)

Heidelberg (SKR)

Sigmaringen (LKR)

Alb-Donau-Kreis (LKR)

Rastatt (LKR)

Schwäbisch Hall (LKR)

Ulm (SKR)

Calw (LKR)

Neckar-Odenwald-Kreis (LKR)

Main-Tauber-Kreis (LKR)

Tuttlingen (LKR)

Heilbronn (SKR)

Pforzheim (SKR)

Baden-Baden (SKR)

485
417

205
348

216
310

388
308

323
288
291

264
341

255
243

254
212

247
161

239
282

228
210

195
199

191
187

181
145

177
124

171
202

167
117

163
154

162
140
141

84
137

133
133

177
113

161
113

35
101

82
101

62
95

91
94

112
91

79
87

121
83

53
82

65
79

88
79

96
77

104
77

72
74

56
74

69
70

101
67

57
65

108
56

45
45

16
18

2007

2013
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3 Pädagogisch qualifizierte 
Fachkräfte sind gemäß 
§ 7 Abs. 2 KiTaG unter 
anderem staatlich aner-
kannte Erzieher/-innen, 
Kindheitspädagogen/ 
-innen, Sozialpädagogen/ 
-innen, Sozialarbeiter/ 
-innen, Diplompäda go-
gen/-innen, Kinderpfle-
ger/-innen, Heilpädago-
gen/-innen und Heil- 
erziehungspfleger/-innen 
sowie Personen mit der 
Befähigung für das Lehr-
amt an Grund-, Haupt- 
und Sonderschulen. Nach 
einer Zusatzqualifikation 
oder einem 1-jährigen 
Berufspraktikum gelten 
aber zum Beispiel auch 
Physiotherapeuten/ 
-innen, Ergotherapeuten/ 
-innen, Logopäden/-innen, 
Kinderkrankenpfleger/ 
-innen, Hebammen und 
Familienpfleger/-innen 
als Fachkräfte. 

4 Abweichungen zum 
Curriculum des DJI be-
stehen insbesondere 
darin, dass die Themen 
Sicherheit und Schweige-
pflicht in Kurs I vorge-
zogen wurden, auf das 
Thema Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefähr-
dung in der Tagespflege 
bereits in Kurs I, neben 
der vertiefenden Behand-
lung in Kurs III, einge-
gangen wird und die 
Kindertagespflege in 
anderen geeigneten 
Räumen in Kurs III be-
sonders berücksichtigt 
wird.

5 Zu Details siehe Quali-
fizierungskonzept für 
Tages pflegepersonen in 
Baden-Württemberg auf 
der Grundlage des Qua-
lifizierungsprogramms 
des DJI, überarbeitete 
Fassung vom 23. Febru-
ar 2011, www.kultus 
portal-bw.de/site/pbs-
bw/get/documents/ 
KULTUS.Dachmandant/
KULTUS/zentrale-objekte- 
nolink/pdf/q/qu/Qualifi 
zierungskonzept%20
fr%20Tagespflege 
personen%20in%20 
Baden-Wrttemberg 
%281%29.pdf [Abruf 
vom 15.01.2014].

treuungsgesetzes (KiTaG). Sie wird im Haushalt 
der Tagespflegeperson, der Personensorgebe-
rechtigten oder in anderen geeigneten Räumen 
geleistet. Durch eine Tagespflegeperson dürfen 
nicht mehr als fünf fremde Kinder gleichzeitig 
betreut werden. Die Zahl der höchstmöglichen 
Betreuungsverhältnisse ist auf acht Kinder je 
Tagespflegeperson begrenzt.

In anderen geeigneten Räumen können mehr 
als fünf fremde Kinder, höchstens jedoch neun 
Kinder gleichzeitig durch mehrere Tagespflege-
personen mit einer Pflegeerlaubnis nach § 43 
SGB VIII betreut werden; in diesen Fällen liegt 
eine sogenannte Großtagespflegestelle vor. Ab 
dem achten zu betreuenden Kind muss eine 
Tagespflegeperson Fachkraft im Sinne des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) sein.3 

In der nach § 43 SGB VIII zu erteilenden Erlaub-
nis können die Zahl der gleichzeitig betreuten 
Kinder und die Zahl der höchstmöglichen Be-
treuungsverhältnisse eingeschränkt werden, 
wenn das Wohl der betreuten Kinder nicht ge-
währleistet wäre. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn die Räume nur für die Betreuung einer 
geringeren Zahl von Kindern geeignet sind 
oder die Tagespflegeperson nicht die vorge-
sehene Mindestqualifikation nachweisen kann.

Die Verwaltungsvorschrift regelt auch die Qua-
lifizierung von Tagespflegepersonen. Der Um-
fang der Grundqualifikation von Tagespflege-
personen, die erstmals ab dem Jahr 2007 für 
die Betreuung in der Kindertagespflege zur 
Verfügung standen, betrug zunächst mindes-
tens 62 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten. 
Inzwischen ist für Tagespflegepersonen, die 

ab dem Jahr 2011 für die Betreuung in der 
Kindertagespflege zur Verfügung stehen, grund-
sätzlich eine Grundqualifikation von 160 Unter-
richtseinheiten zu je 45 Minuten vorgesehen, 
für Personen mit besonderen einschlägigen 
Aus- und Vorbildungen nach § 7 Abs. 2 KiTaG 
sind es mindestens 30 Unterrichtseinheiten.

Von der Grundqualifikation sind mindestens 
30 Unterrichtseinheiten, bei Kindertagespflege 
von mehreren Tagespflegepersonen (Groß-
tagespflege) in anderen geeigneten Räumen 
mindestens 102 Unterrichtseinheiten der Grund-
qualifikation vor einer Vermittlung als Tages-
pflegeperson zu absolvieren. Die restlichen 
Unterrichtseinheiten werden praxisbegleitend 
vermittelt.

Das Qualifizierungskonzept für Tagespflege-
personen in Baden-Württemberg

Um diesen rechtlichen Vorgaben entsprechen 
zu können und eine Grundlage für eine gesi-
cherte Betreuungsqualität in der Kindertages-
pflege zu schaffen, wurde in Baden-Württem-
berg vom Landesjugendamt zusammen mit 
dem Landesverband der Tagesmütter-Vereine 
Baden-Württemberg e. V. in enger Anlehnung 
an die Vorgaben des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI)4 eine fundierte Aus- und Weiterbildung 
der Tagespflegepersonen in Form eines stan-
dardisierten Grundqualifizierungskonzepts mit 
160 Unterrichtseinheiten entwickelt.5 

Als Nachweis für die Teilnahme an Qualifizie-
rungsmaßnahmen wird ein Zertifikat ausge-
stellt. Veranstalter von Qualifizierungskursen 

Tagespflegepersonen in Baden-Württemberg 2007 bis 2013 nach AltersgruppenS2
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Anteile in %

50 und älter

40 – 50

30 – 40

unter 30

35,6

32,2

25,4

6,8

33,1

34,1

26,3

6,5

29,9

35,9

27,2

7,0

27,1

36,8

27,6

8,5

24,3

36,9

30,3

8,5

22,8

36,2

32,0

9,0

20,1

35,3

34,6

10,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

von ... bis
unter ... Jahren
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6 § 29 c Abs. 3 des Gesetzes 
über den kommunalen 
Finanzausgleich (FAG).

7 Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Kultus, 
Jugend und Sport zur 
Umsetzung der Investi-
tionsprogramme des 
Bundes zur Kinderbe-
treuungsfinanzierung 
(VwV Investitionen 
Kleinkindbetreuung) 
vom 21. Februar 2013, 
Az.: 31-6930.160/76  
(zuletzt geändert am 
14. Juli 2013,  
Az.: 31-6930.160/76/1).

sind die nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger 
der freien Jugendhilfe, die örtlichen und über-
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sowie andere, vom örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe für insoweit geeignet ge-
haltene Einrichtungen und Vereinigungen. 

Finanzielle Förderung in der 
Kindertagespflege

Die Landesregierung misst der Qualifizierung 
der Tagespflegepersonen eine sehr hohe Be-
deutung bei und stellt für diesen Zweck zusätz-
liche Landesmittel zur Verfügung. Diese Mittel 
zur Förderung der Strukturen in der Kinder-
tagespflege sind zweckgebunden für die Vor-
bereitung, Qualifizierung und Fortbildung von 
Tagespflegepersonen bestimmt und werden an 
die Stadt- und Landkreise sowie die Gemeinden 
mit eigenem Jugendamt auf Antrag weiterge-
leitet. Die VwV Kindertagespflege regelt auch 
die Strukturförderung in der Kindertagespflege. 
Für die Betriebskostenförderung der Kinder-
tagespflege für die Betreuung von Kindern 
unter 3 Jahren leitet Baden-Württemberg seit 
dem Jahr 2009 Landes- und Bundesmittel über 
den kommunalen Finanzausgleich zweckge-
bunden an die Stadt- und Landkreise weiter. 
Von den Zuweisungen für die Kindertages-
pflege ist ein Anteil von mindestens 15 % für 
die fachliche Begleitung der Tagespflegeper-
sonen bestimmt.6

Bei der landesrechtlichen Umsetzung der bei-
den Investitionsprogramme des Bundes zur 

Kinderbetreuungsfinanzierung (2008 bis 2013 
und 2013 bis 2014) wird auch die Kindertages-
pflege berücksichtigt. So erhalten Tagespflege-
personen für die Schaffung zusätzlicher Be-
treuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren eine 
Ausstattungspauschale von 500 Euro pro zu-
sätzlichem Platz unter den weiteren Voraus-
setzungen der VwV Investitionen Kleinkind-
betreuung.7 Für Investitionsmaßnahmen in 
der Kindertagespflege in anderen geeigneten 
Räumen sieht die VwV Investitionen Kleinkind-
betreuung einen Festbetrag je zusätzlich ge-
schaffenem Betreuungsplatz für Kinder unter 
3 Jahren von 2 000 Euro, höchstens jedoch 
70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, vor. 
Tageselternvereine erhalten eine Ausstattungs-
pauschale von 3 000 Euro, höchstens jedoch 
70 % der nachgewiesenen Ausstattungsinves ti-
tionen, sofern diese nicht über die Zuwendun-
gen des Landes nach der VwV Kindertages-
pflege finanziert werden.

Zahl der Tagespflegepersonen im Land 
seit 2007 konstant, aber unterschiedliche 
Entwicklungen in den Kreisen

Wie hat sich nun die Zahl der Tagespflegeper-
sonen unter diesen Rahmenbedingungen ent-
wickelt? Landesweit waren am 1. März 2013, 
dem Stichtag der Statistik zur öffentlich geför-
derten Kindertagespflege, 6 601Tagesmütter 
und 116 Tagesväter, also insgesamt 6 717 Ta-
gespflegepersonen tätig. Kindertagespflege ist 
also nach wie vor eine Tätigkeit, die überwie-
gend von Frauen ausgeübt wird. Die Zahl der 

Tagespflegepersonen mit fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss in Baden-Württemberg 2013
nach Art des AbschlussesS3
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Anzahl
Assistenten/-innen im Sozialwesen,
Heilpädagogen/-innen (Fachschule),
Diplomheilpädagogen/-innen

Familienpfleger/-innen

sonstige soziale/sozialpädagogische Kurzausbildung

Dipl.-Sozialpädagogen/-innen, Dipl.-Sozialarbeiter/-innen 
(Fachhochschule oder vergleichbarer Abschluss),
Kindheitspädagogen/-innen

Dipl.-Pädagogen/-innen, Dipl.-Sozialpädagogen/-innen,
Dipl.-Erziehungswissenschaftler/-innen (Universität
oder vergleichbarer Abschluss)

Kinderpfleger/-innen

soziale und medizinische Helferberufe

Heilerzieher/-innen,
Heilerziehungspfleger/-innen

Erzieher/-innen
838

327

297

197

120

104
55 48

32
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8 Erziehungshelfer/-innen, 
Heilerziehungshelfer/ 
-innen, Heilerziehungs-
pflegehelfer/-innen, Haus-
wirtschaftshelfer/-innen, 
Krankenpflegehelfer/ 
-innen.

9 Als Diplom-Sozialpäda-
go gen/-innen, Diplom-
Sozial arbeiter/-innen 
(mit einem Fachhoch-
schul- oder vergleich-
baren Abschluss), Di-
plom-Pädagogen/-innen, 
Diplom-Sozialpädagogen/ 
-innen, Diplom-Erzie-
hungs wissenschaftler/ 
-innen (mit einem Uni-
versitäts- oder vergleich-
baren Abschluss), Di-
plom-Heilpädagogen/ 
-innen (mit einem Fach-
hochschul – oder ver-
gleichbaren Abschluss), 
staatlich anerkannte Kind-
heits pädagogen/-innen 
(Master/Bachelor).

Tagespflegepersonen hat sich in den letzten 
Jahren kaum verändert. 2007 waren es mit 
6 692 nur 25 Personen weniger.

Die Entwicklung in den einzelnen Stadt- und 
Landkreisen ist allerdings bei Weitem nicht so 
gleichförmig verlaufen. In einigen vorwiegend 
ländlichen Kreisen hat sich die Zahl der Tages-
pflegepersonen zwischen den Jahren 2007 und 
2013 deutlich erhöht. So hat sich beispielsweise 
im Landkreis Zollernalb die Personenzahl in der 
Kindertagespflege nahezu verdreifacht. Aber 
auch in den Landkreisen Rems-Murr, Biberach 
und Rottweil stiegen die Beschäftigtenzahlen 
um rund zwei Drittel. Dagegen gingen 2013 im 
Stadtkreis Heilbronn (– 48 %) wie auch in den 
Landkreisen Bodenseekreis, Main-Tauber-Kreis 
und Enzkreis (jeweils rund ein Drittel weniger) 
weniger Tagespflegepersonen ihrer Tätigkeit 
nach als noch im Jahr 2007 (Schaubild 1).

Tagespflegepersonen zunehmend älter

Die Altersstruktur der Tagespflegepersonen hat 
sich seit 2007 kontinuierlich zugunsten der Per-
sonen, die 50 Jahre und älter sind, verschoben. 
2007 war nur jede fünfte Tagespflegeperson in 
dieser Altersgruppe, 2013 schon mehr als jede 
dritte. Dagegen hat der Anteil der Tagespflege-
personen im Alter von 30 bis unter 40 Jahren 
von knapp 35 % auf gut 25 % deutlich abge-
nommen. Auch in der Altersgruppe der unter 
30-Jährigen ist ein leichter Rückgang festzu-
stellen. Dies lässt vermuten, dass in der Kinder-
tagespflege tendenziell weniger Berufsanfänger 
und mehr berufliche Wiedereinsteigerinnen 
und –umsteigerinnen tätig sind (Schaubild 2).

Qualifizierung der Tagespflegepersonen 
deutlich verbessert

Bei der Qualifikation von Tagespflegepersonen 
sind zwei Komponenten zu beachten: Zum 
einen können Tagespflegepersonen für ihre 
Tätigkeit schon berufliche Kenntnisse durch 
einen fachpädagogischen Berufsausbildungs-
abschluss mitbringen oder auch nicht, zum 
anderen ist ihr Qualifikationsniveau dadurch 
geprägt, in welchem Umfang sie an den Quali-
fizierungskursen des oben genannten Qualifi-
zierungskonzeptes teilgenommen haben. 

Während im Jahr 2007 lediglich 77 % der Tages-
pflegepersonen einen abgeschlossenen Quali-
fizierungskurs von mindestens 30 Stunden vor-
weisen konnten, waren es 2013 schon 95 %. 
Das gesamte Qualifizierungsprogramm von 
160 Stunden, das allerdings erst seit 2011 
zwingend vorgesehen ist, hatten 2007 nur 

rund 2 % absolviert, 2013 waren dies schon 
23 %. Tagespflegepersonen, die einen fach-
pädagogischen Berufsausbildungsabschluss 
haben, müssen nach wie vor nur mindestens 
einen Qualifizierungskurs von 30 Stunden be-
legen.

30 % der Tagespflegepersonen haben einen 
fachpädagogischen Berufsausbildungs-
abschluss

Im März 2013 hatten 2 018 der insgesamt 
6 717 Tagesmütter und Tagesväter, also 30 %, 
einen fachpädagogischen Berufsausbildungs-
abschluss. Die meisten von ihnen waren Erzie-
her oder Erzieherinnen (838), Heilerzieher oder 
Heilerzieherinnen bzw. Heilerziehungspfleger 
oder Heilerziehungspflegerinnen (327), hatten 
einen Abschluss in einem sozialen und medi-
zinischen Helferberuf8 (297) und als Kinder-
pfleger oder Kinderpflegerin (197). Einen fach-
pädagogischen Hochschulabschluss9 besaßen 
231 Tagespflegepersonen, das sind gut 3 %. 
Der Anteil der Tagespflegepersonen mit einem 
fachpädagogischen Berufsausbildungsab-
schluss hat sich in Baden-Württemberg in den 
letzten Jahren kaum verändert (Schaubild 3).

Der Anteil an Tagespflegepersonen, die einen 
fachpädagogischen Berufsausbildungsab-
schluss haben, ist in den Stadt- und Land-
kreisen durchaus unterschiedlich hoch. In den 
Universitätsstädten Freiburg (44 %) und Heidel-
berg (37 %), sind vergleichsweise viele Tages-
pflegepersonen mit einem fachpädagogischen 
Abschluss tätig. Dies gilt aber auch für die 
Landkreise Tübingen (40 %), Ravensburg (38 %), 
Breisgau-Hochschwarzwald, Biberach und 
Zollernalbkreis (jeweils 37 %). In insgesamt 
fünf Kreisen liegt dagegen der Anteil der Tages-
pflegepersonen mit einem fachpädagogischen 
Abschluss unter 20 % (Schaubild 4).

2013 verfügten insgesamt rund 53 % der Tages-
pflegepersonen über eine Qualifizierung, die 
dem fachlich geforderten Standard, also einem 
Qualifizierungskurs von 160 Stunden und 
mehr und/oder einer fachpädagogischen Aus-
bildung, entspricht. 2007 waren dies nur gut 
34 %. Insgesamt ist damit das Qualifikations-
niveau der Tagespflegepersonen deutlich ge-
stiegen.

Die Zahl der pro Tagespflegeperson 
betreuten Kinder steigt

Die Anzahl der Kinder, die eine Tagespflege-
person im Durchschnitt betreut, hat sich in den 
vergangenen Jahren deutlich erhöht. Kamen 



27

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 3/2014 Bildung, Soziales

Tagespflegepersonen mit einem fachpädagogischen Berufsausbildungsabschluss
in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013S4
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Anteile an allen Tagespflegepersonen in %

43,9

Baden-Baden (SKR)

Rastatt (LKR)

Enzkreis (LKR)

Heilbronn (LKR)

Heidenheim (LKR)

Karlsruhe (LKR)

Rottweil (LKR)

Waldshut (LKR)

Mannheim (SKR)

Hohenlohekreis (LKR)

Ostalbkreis (LKR)

Konstanz (LKR)

Heilbronn (SKR)

Ludwigsburg (LKR)

Freudenstadt (LKR)

Karlsruhe (SKR)

Schwäbisch Hall (LKR)

Rhein-Neckar-Kreis (LKR)

Calw (LKR)

Böblingen LKR)

Alb-Donau-Kreis (LKR)

Sigmaringen (LKR)

Tuttlingen (LKR)

Baden-Württemberg

Ortenaukreis (LKR)

Rems-Murr-Kreis (LKR)

Lörrach (LKR)

Ulm (SKR)

Neckar-Odenwald-Kreis (LKR)

Bodenseekreis (LKR)

Esslingen (LKR)

Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR)

Emmendingen (LKR)

Göppingen (LKR)

Reutlingen (LKR)

Pforzheim (SKR)

Main-Tauber-Kreis (LKR)

Stuttgart (SKR)

Heidelberg (SKR)

Zollernalbkreis (LKR)

Biberach (LKR)

Breisgau-Hochschwarzwald (LKR)

Ravensburg (LKR)

Tübingen (LKR)

Freiburg im Breisgau (SKR)

39,8

38,3

37,4

37,2

36,6

36,6

36,1

35,8

35,6

35,4

35,4

35,3

34,8

33,8

33,6

32,9

32,4

31,6

31,0

30,3

30,0

29,2

29,1

29,1

28,5

28,4

27,5

27,3

27,2

26,6

26,0

26,0

25,8

25,1

24,1

22,4

20,8

20,0

20,0

18,7

17,9

15,7

11,7

5,6
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10 Strunz, Eva: Entwicklun-
gen und Formenvielfalt 
in der Kindertagespflege, 
in: KOMDAT, Kommen-
tierte Daten der Kinder- 
& Jugendhilfe, 16. Jg., 
Heft 2, 2013, S. 12.

2007 landesweit noch 1,6 Kinder auf eine Tages-
pflegeperson, so waren es 2,9 Kinder im Jahr 
2013 (Schaubild 5). „Dieser Indikator ermög-
licht Rückschlüsse darauf, ob die ausgeübte 
Tätigkeit ein existenzsicherndes Einkommen 
ermöglicht oder ob die Arbeit als Tagespflege-
person eine eher nebenbei, als Zuverdienst 
ausgeübte Tätigkeit darstellt, zumal mit einer 
steigenden Anzahl an betreuten Kindern die 
Wahrscheinlichkeit einer höheren Bezahlung 
wächst.“10

Deutlicher wird dies noch, wenn man sich die 
Tagespflegepersonen differenziert nach der 
Zahl der betreuten Kinder betrachtet. Im Jahr 
2007 betreuten noch knapp drei Viertel der 
Tagespflegepersonen ein oder zwei Kinder. Im 
Jahr 2013 war es nur noch rund die Hälfte. Da 
mit einer Kinderzahl unter drei kaum ein exis-
tenzsicherndes Einkommen als Tagespflege-
person erreicht werden kann, kann daraus 
auch geschlossen werden, dass der Anteil der 
Tagespflegepersonen, für die die Tagespflege 
eher eine Nebentätigkeit darstellt, tendenziell 
zurückgegangen ist. Umgekehrt hat sich der 
Anteil der Tagespflegepersonen, die drei oder 
vier Kinder betreuen, im selben Zeitraum von 

knapp 19 % auf 28 % und der Anteil derjenigen, 
die fünf oder mehr Kinder betreuen, sogar von 
gut 7 % auf knapp 20 % gesteigert.

Die regionalen Unterschiede bei der durch-
schnittlichen Zahl der betreuten Kinder pro 
Tages pflegeperson sind vergleichsweise ge-
ring. In den beiden Kreisen, in denen durch-
schnittlich am wenigsten Kinder pro Person 
betreut werden, nämlich Konstanz und Boden-
seekreis, kommen im Durchschnitt 2,1 Kinder 
auf eine Tagespflegeperson. Dies ergibt eine 
Abweichung zum Landesdurchschnitt von 0,8. 
In Heidelberg erreicht die Zahl der Kinder den 
höchsten Wert mit 4,3 und liegt damit um 1,4 
über dem Landesdurchschnitt. In allen Kreisen 
mit Ausnahme des Stadtkreises Freiburg hat 
sich 2013 die Zahl der betreuten Kinder pro 
Tagespflegeperson im Vergleich zum Jahr 2007 
erhöht. Im Stadtkreis Heidelberg stieg sie zum 
Beispiel von 2,5 auf 4,3 und im Landkreis Heil-
bronn von 1,8 auf 3,7.

Zunehmend mehr Kinder in anderen 
geeigneten Räumen betreut

Die Betreuung der Kinder findet in 81 % der 
Fälle in der eigenen Wohnung der Tagespflege-
personen statt, in gut 11 % in der Wohnung 
des Kindes und zu 8 % in anderen geeigneten 
Räumen. Dabei ist allerdings eine Zunahme der 
Betreuung in anderen Räumen festzustellen. 
2007 wurden nur 2 % der Kinder in Kindertages-
pflege in anderen Räumen betreut.

Die Zunahme der Betreuung in anderen geeig-
neten Räumen, aber auch die bessere Qualifi-
zierung sowie die höhere Zahl an betreuten 
Kindern pro Tagespflegeperson sind Hinweise 
darauf, dass sich durchaus eine gewisse Ten-
denz zu einer Professionalisierung der Tätig-
keit von Tagesmüttern und -vätern erkennen 
lässt.

Erste Hinweise darauf, ob sich diese Entwick-
lung auch in den kommenden Jahren fortsetzt, 
wird die nächste Erhebung zur öffentlich ge-
förderten Kindertagespflege bringen, die zum 
Stichtag 1. März 2014 stattfindet. 

Tagespflegepersonen nach der Anzahl der betreuten Kinder
in Baden-Württemberg 2007 und 2013S5
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Anteile in %

2007 2013

sechs und
mehr Kinder

fünf Kinder

vier Kinder

drei Kinder

zwei Kinder

ein Kind

2,6
4,7

6,3

12,3

27,6

46,5

11,2

8,6

11,7

16,5

23,5

28,5
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